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Aufschlag

«Empört euch gegen die Diskriminierung eurer Zukunftschancen», riet der 
französische Menschenrechtler Stéphane Hessel Europas Jugend in der Fi-
nanzkrise 2008. «Empört euch, werdet lauter», rät die britische Feministin 
und Wissenschaftlerin Mary Beard. Sie urteilt über Frauen und Männer seit 
der Antike und mahnt: Das Schweigen der Frauen ist die Macht der Männer. 
Ein Weckruf für Frauen von heute.

Internationale Frauenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg setzte frauen-
politische Meilensteine mit der UN-Charta 1945, der Menschenrechtserklärung 
1948, den Menschenrechtspakten 1966 und der Frauenrechtskommission 
der UN, die bereits 1946 gegründet wurde. Internationale Frauenrechte und 
Frauenpolitik wurden nach dem Zweiten Weltkrieg wie selbstverständlich 
mitgedacht. 2020 war ein «Jubiläumsjahr»: 75 Jahre UN, 25 Jahre Weltfrauen-
konferenz Peking, 40 Jahre Frauenrechtskonvention und 20 Jahre UN-Sicher-
heitsrats Resolution gegen Gewalt gegen Frauen in Kriegen und Konflikten. In-
ternationale Konventionen verpflichten alle UN-Staaten zur Durchsetzung von 
Menschenrechten, zu einer Antidiskriminierungspolitik, zur Gleichstellung von 
Frau und Mann und zu proaktivem Engagement zur Durchsetzung der Gleich-
berechtigung. Wenige Verfassungen weltweit gab es damals, die Frauenrechte 
respektierten. Viele heutige UN-Staaten waren damals Kolonien, viele Staaten 
führten erst nach 1945 das Frauenwahlrecht ein, wie Frankreich 1947. 2020 
haben fast alle Staaten in ihren Verfassungen Gleichstellungsbestimmungen. 
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25 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 können allgemeine 
Fortschritte in Verfassung und Recht festgestellt werden. Sie sind wichtig, 
weil sie Regierungen und Parlamente, Verwaltung und Gerichte verpflich-
ten. Dennoch bleibt die strukturelle Diskriminierung der Frauen. Keine der 
heute lebenden Frauen – so das Weltwirtschaftsforum – wird erleben, dass 
die Gleichberechtigung von Frau und Mann und ihre diskriminierungsfreie 
Gleichstellung durchgesetzt sind. Kein Land der Welt hat Geschlechtergerech-
tigkeit erreicht. Damit gibt es bis heute faktisch ein Recht auf Diskriminierung. 
Es ist alltäglich, dass Frauen diskriminiert werden. Es ist alltäglich, dass sich 
Frauen nicht wehren können, aber Menschenrechte lassen keine Diskrimi-
nierung zu. Dafür stehen internationale Rechtsgrundsätze und internationale 
Frauenpolitik. 

Die Vision von Peking ist lebendig. Auch 1995 wurde eine systemische 
Transformation der Weltgesellschaft und Weltwirtschaft gefordert, um Dis-
kriminierung zu überwinden. Eine zentrale Frage ist die fortbestehende Un-
gleichheit. In den Analysen zur Entwicklung von Ungleichheit wird die globale 
Ungerechtigkeit offenbar, wenn 79 Menschen auf dieser Welt so viel besitzen 
wie 2,5 Milliarden Menschen, die ärmere Hälfte der Welt. Unerwähnt bleibt 
dabei, dass Frauen bei den Reichsten der Reichen die Minderheit, aber bei den 
Ärmsten der Armen die Mehrheit bilden. Frauen werden diskriminiert, in je-
der Lebenslage, weltweit. Nicht nur durch Verteilung der Reichtümer werden 
Frauen benachteiligt, es sind auch Regierungen, die diskriminieren. 

Seit dem Internationalen Jahrzehnt der Frau 1975 bis 1985 sind Frauen in-
ternational vernetzt auf dem Weg, nationale Regierungen über internationale 
Beobachtung, Berichtspflichten und große Konferenzen auf einen Gleichheits-
pfad zu bringen. Dieses gelingt nur teilweise. Die UN-Frauenrechtskonvention, 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW), war 1979 ein hart erkämpfter Glücksfall. Sie ist wegweisend, wenn 
es um die Identifizierung von strukturellen Ursachen von Frauendiskriminie-
rung und um Forderungen nach ihrer Abschaffung geht. Die Spruchpraxis von 
CEDAW wie auch die Allgemeinen Empfehlungen an die Weltgemeinschaft 
zur Anwendung und Durchsetzung von Frauenrechten, sind bescheiden, 
aber eindeutig. Jegliche Diskriminierung der Frau ist eine Menschenrechts-
verletzung. Die UN-Menschenrechtskonferenz und die UN-Generalversamm-
lung erkannten 1993 diese FrauenMenschenrechtsverletzung an. Auch die 
UN-Sicherheitsratsresolution 1325, die Gewalt gegen Frauen in bewaffneten 
Konflikten geißelt und mehr Frauenpartizipation an Friedensverhandlungen 
fordert, ist ein Ergebnis des hartnäckigen Engagements von internationalen 
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Frauenexpert:innennetzwerke und zivilgesellschaftlichen Lobbying-Aktionen 
international, regional und national. 

Das allgemeine Diskriminierungsverbot folgt aus der Menschenwürde, die 
jedem Menschen gleichermaßen zukommt. Gleichberechtigung ist ein Men-
schenrecht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 ko-
difiziert: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 
Diese wunderbaren Worte hören Frauen gerne, glauben sie trotz aller realen 
Fortschritte nicht. Menschenrechtliches Denken beginnt hier. Trotzdem wer-
den Menschen weltweit diskriminiert wegen ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen 
Orientierung und nicht zuletzt wegen des Geschlechts. Gerade die Geschlech-
terdiskriminierung hat zugenommen und ist im Zeichen von Künstlicher In-
telligenz (KI) und von Covid-19-Herausforderungen eine nachdrücklich, sich 
immer wieder wiederholende Diskriminierung. Weltweit sind es mehr Frauen, 
die in systemrelevanten Berufen arbeiten, aber keinen gerechten Lohn für 
ihre Arbeit oder menschengerechte Arbeitsbedingungen haben. Diskriminie-
rung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, weil sie Würde und Men-
schenrechte mit Füßen tritt. Das gilt für die Diskriminierung von Frauen, die 
weltweit ihren Ausdruck in häuslicher, auch sexualisierter Gewalt, in prekärer 
Beschäftigung, in ungerechten Arbeits- und Entlohnungsbedingungen und in 
ungenügender Sozial- und Altersversicherung ihren Ausdruck findet. Die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ist weltweit «Frauensache». Deshalb müs-
sen öffentliche Dienste der Daseinsvorsorge dazu beitragen, Frauen aus ihrer 
Armuts- und Sorgefalle zu befreien. Ein neoliberales Wirtschaftssystem, das 
öffentliche Dienstleistungen der Daseinsvorsorge privatisiert, liefert Frauen 
und Männer weltweit Armut, Gewalt, Hunger und Ausbeutung aus. 

Frauen erleben täglich Diskriminierung, in der Arbeitswelt, in der Gesell-
schaft und in der Politik. Sie sterben an häuslicher Gewalt, im sicheren Heim, 
weil sie Frauen sind. Keine Frau ist vor Diskriminierung gefeit, aber wenige 
Frauen können ihr Recht auf Nicht-Diskriminierung durchsetzen. Deutsch-
land hat wie andere Staaten die Frauenrechtskonvention nur unzureichend 
umgesetzt. In der öffentlichen Wahrnehmung fehlt ein Bewusstsein für Frau-
enrechte. Das gilt für Regierungen, Parlamente und die Zivilgesellschaft. Die 
unterschiedlichen Anstrengungen zur Beseitigung von Diskriminierung auf 
allen Ebenen weltweit sind unzureichend. Die meisten UN- Staaten haben es 
versäumt, die staatlichen Strukturen und Institutionen zu schaffen und mit 
angemessenen Personal- und Sachmitteln auszustatten, wie es die Aktions-
plattform von Peking 1995 gefordert hat. Auch fehlt es fast überall an verbind-
lichen Gleichstellungsprogrammen und Gleichstellungsstrategien. 
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Es gibt eine seltsame Ferne zwischen der internationalen Frauenpolitik 
und der notwendigen nationalen Umsetzung. Daran ändern auch die jähr-
lichen Beratungen der UN-Frauenkommission (CSW) auf ministerieller und 
administrativer Ebene wenig. Immerhin: Die Frauenkommission war eine 
Wegbereiterin für Gendergerechtigkeit der UN-Politik und nutzte die frau-
enpolitischen Irritationen der Weltfrauenkonferenz in Mexiko 1975, um 
schnellstmöglich ihren Entwurf der Frauenrechtskonvention in Vorbereitung 
auf die 2. Weltfrauenkonferenz in Kopenhagen durchzusetzen. Sie hat in den 
vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, Rückschritte zu verhindern und 
das Emanzipations- und Gendergerechtigkeitsanliegen der Aktionsplattform 
von Peking aufrechtzuerhalten.

Dennoch ist die Rechtslage weltweit auch heute noch sehr unterschied-
lich wie auch Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Zugang zu politischer 
und wirtschaftlicher Macht. Zentrales Thema war und bleibt Armutsbekämp-
fung. Die Feminisierung von Armut ist eine Herausforderung. Immer noch 
sind 70 % der in absoluter Armut lebenden Personen Frauen- trotz Welt-
frauenkonferenzen, trotz Millenniumserklärung, trotz der UN-Agenda 2030, 
die niemand zurücklassen will. Immerhin sind 2020 viele Frauen wie Männer 
weniger arm und müssen nicht hungern. Die Covid-19- Pandemie wird das 
wieder verschlechtern. 

Zwischen 60 bis 80 % beträgt der Anteil der Frauen, die im informellen 
Sektor tätig sind. Die Diskriminierung der Frauen im ländlichen Raum wie in 
Südasien, in Afrika südlich der Sahara und in einigen lateinamerikanischen 
Staaten dauert an, weil Frauen weder den gleichberechtigten Zugang zu 
Landtiteln, Krediten, Wasser, Energie und Beratung haben wie Männer. Diese 
Frauen sind die Nahrungsmittelproduzentinnen für die Bevölkerung und 
trotzdem von Hunger und Mangelernährung betroffen. 

Die Feminisierung der Armut verletzt Menschenrechte von Frauen, weil 
sie ihre sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedürfnisse nicht einfor-
dern können. Dabei geht es um materielle Armut, aber auch um den Zugang 
zu Ressourcen. Öffentliche Dienstleistungen der Daseinsvorsorge für Bildung, 
Mobilität, Gesundheit stehen Frauen vor allem in ländlichen Gebieten nicht 
zur Verfügung. Der Zugang zu Gerichten ist Frauen durch materielle Barrieren 
und Geschlechterstereotypen versperrt. Armutsbekämpfungsprogramme, die 
es in vielen Staaten gibt, und auch von deutscher und europäischer Entwick-
lungszusammenarbeit unterstützt werden, sind wenig erfolgreich, wenn sie 
nicht auf die Lebenslagen der Frauen Rücksicht nehmen und die geschlechts-
bedingten Disparitäten abschaffen. 
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Dazu soll die Geschlechterparität bei politischen Entscheidungen beitra-
gen. 2020 wird die Parität in Ämtern und Mandaten gefordert. Männermacht 
verhindert sie, männergemachte Verfassungen und Gesetze. Frauen müssen 
dafür sorgen, dass diese Verfassungen und Gesetze geändert werden. Ein Vor-
bild sind die Mütter des Grundgesetzes, die mit Unterstützung der Frauen-
verbände in Deutschland, den Gleichberechtigungsartikel 3 im Grundgesetz 
durchgesetzt haben. Demokratie braucht Partizipation, gleichberechtigte Par-
tizipation. 


